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VIB Vermögen AG 
Neuburg a. d. Donau 

ISIN DE000A2YPDD0 / WKN A2YPDD 
Eindeutige Kennung des Ereignisses:  

4d95b77ca91af011b54000505696f23c 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

Wir laden hiermit die Aktionäre* unserer Gesellschaft zur 

ordentlichen Hauptversammlung 

am 

Mittwoch, den 6. August 2025, um 10:00 Uhr, 

die ausschließlich als 

virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

am Ort der Hauptversammlung stattfindet, ein. 
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes 

sind die Geschäftsräume der Gesellschaft, 
Tilly-Park 1, 

86633 Neuburg a. d. Donau. 

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
im Anschluss an folgende Tagesordnung. 

 

* Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einberufung auf eine 
geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen 
und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen. 
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ABSCHNITT A 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VIB Vermögen AG und des gebillig-
ten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024, der Lageberichte für die VIB Ver-
mögen AG und den VIB Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2024 

Die vorstehenden Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an 
über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

zugänglich. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzern-
abschluss am 6. März 2025 entsprechend § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) gebilligt. 
Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses 
und eine Billigung des Konzernjahresabschlusses durch die Hauptversammlung sind 
deshalb nicht erforderlich. Die vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung 
nach der gesetzlichen Regelung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zu 
machen. Zu Tagesordnungspunkt 1 findet daher keine Beschlussfassung der Haupt-
versammlung statt. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 
in Höhe von EUR 534.784.845,55 in Höhe von insgesamt EUR 1.322.183,48 und damit zu 
EUR 0,04 je Stückaktie als Dividende auszuschütten. Der übrige Bilanzgewinn in Höhe 
von EUR 533.462.662,07 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am 
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, mithin 
am 11. August 2025. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mit-
gliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
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5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unter-
jähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2025 und im Geschäftsjahr 2026 im 
Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung 

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, 
die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschluss- und Kon-
zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 sowie zum Prüfer für eine etwaige 
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2025 
und das Geschäftsjahr 2026 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptver-
sammlung der Gesellschaft zu wählen. 

6. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat 

Das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Johannes von Mutius hat sein Aufsichtsratsman-
dat mit Wirkung zum Ablauf des 23. März 2025 niedergelegt. 

Da der Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß § 95 Satz 2 AktG i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 1 
der geltenden Satzung der Gesellschaft aus vier Mitgliedern besteht, bedarf es der 
Wahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats der Gesellschaft. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 AktG, 101 Abs. 1 AktG 
nur aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahl-
vorschläge gebunden. 

Deshalb schlägt der Aufsichtsrat vor, Herrn Jürgen Josef Overath, Gesellschafterge-
schäftsführer der OIC-Hub GmbH, wohnhaft in Hennef, für die Zeit ab Beendigung 
dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, gemäß § 6 Abs. 2 
der Satzung der Gesellschaft als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft zu wählen. 

Weitere Angaben über den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten einschließlich der 
Angaben zu Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und 
vergleichbaren Kontrollgremien sind im Anschluss an diese Tagesordnung unter 
ABSCHNITT B dieser Einladung wiedergegeben und auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter  

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

abrufbar und werden dort auch während der Hauptversammlung abrufbar sein. 

  

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
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7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020, die Aufhebung der 
bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/Opti-
onsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre sowie über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025 und entsprechende 
Satzungsänderung 

Die von der Hauptversammlung am 2. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 6 erteilte 
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ist 
bis zum 1. Juli 2025 befristet. Von der Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch ge-
macht und wird bis zu ihrem Auslaufen auch kein Gebrauch mehr gemacht werden, 
so dass das korrespondierende, in § 4 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft geregelte 
Bedingte Kapital 2020 nicht mehr benötigt wird und daher aufgehoben werden soll. 

Zur Sicherung einer möglichst umfassenden Flexibilität der Unternehmensfinanzie-
rung und zu anderen Zwecken, zum Beispiel des Zugangs zu zinsgünstigem Fremdka-
pital, soll der Vorstand erneut zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen ermächtigt werden. Das Bedingte Kapital 2020 soll gestrichen und im 
Umfang von 50 % des Grundkapitals ein neues Bedingtes Kapital 2025 beschlossen 
werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

7.1 Erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts 

7.1.1 Ermächtigungszeitraum, Laufzeit, Nennbetrag, Grundkapitalbetrag, Ge-
genleistung, Gestaltungsvarianten 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
5. August 2030 auf den Inhaber und/oder Namen lautende Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen oder eine Kombination dieser 
Instrumente (nachstehend gemeinsam "Schuldverschreibungen") im Ge-
samtnennbetrag von bis zu EUR 480.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbe-
schränkung zu begeben und den Inhabern beziehungswiese Gläubigern 
solcher Schuldverschreibungen (nachstehend zusammen "Inhaber") 
Wandlungs- oder Optionsrechte auf den Namen lautende Stückaktien der 
VIB Vermögen AG (VIB-Aktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundka-
pital von insgesamt bis zu EUR 16.527.293,00 nach näherer Maßgabe der 
Wandel- beziehungsweise Optionsanleihebedingungen (nachstehend "An-
leihebedingungen") zu gewähren. 

Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungs- beziehungsweise 
Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt 
vorsehen. Sie können ferner Umtauschrechte der Gesellschaft vorsehen, 
insbesondere Rechte zur Ersetzung der darunter ursprünglich geschulde-
ten Leistungen durch VIB-Aktien (auch als Andienungsrecht, Ersetzungs-
befugnis oder Tilgungswahlrecht) und damit bereits bei Begebung oder 
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unter der Voraussetzung einer gesonderten Umtauscherklärung der Ge-
sellschaft oder unter anderen Voraussetzungen die Pflicht zur Lieferung 
von VIB-Aktien oder Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechte oder  
-pflichten auf VIB-Aktien begründen (in jeder Kombination), und zwar zum 
Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt. 

Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung, aber auch gegen 
Sachleistungen, insbesondere gegen die Beteiligung an anderen Unterneh-
men begeben werden. Im Fall von Optionsschuldverschreibungen kann die 
Begebung gegen Sachleistung erfolgen, soweit in den Bedingungen der 
Optionsscheine vorgesehen ist, den Optionspreis je VIB-Aktie bei Aus-
übung vollständig in bar zu leisten. Der Nennbetrag beziehungsweise ein 
unter dem Nennbetrag liegender Ausgabepreis von Schuldverschreibun-
gen darf auch so gewählt werden, dass er im Zeitpunkt der Begebung dem 
anteiligen Betrag am Grundkapital der nach den Anleihebedingungen zu 
beziehenden Aktien entspricht, muss also diesen Betrag nicht übersteigen. 

Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen einge-
teilt und können einmalig oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen oder 
gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben werden. Alle Teilschuld-
verschreibungen einer jeweils begebenen Tranche sind mitunter sich je-
weils gleichrangigen Rechten und Pflichten auszustatten. Soweit eine 
Schuldverschreibung eine Pflicht zur Lieferung von VIB-Aktien oder Wand-
lungs- oder Optionsrechte beziehungsweise Wandlungs- oder Options-
pflichten auf VIB-Aktien erst nach einer Umtauscherklärung der Gesell-
schaft vorsieht, muss die entsprechende Erklärung bis zum 5. August 2030 
abgegeben werden. 

7.1.2 Wandelschuldverschreibungen 

Die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen haben das Recht, ihre 
Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Anleihebedin-
gungen in neue VIB-Aktien umzutauschen. Im Falle von Schuldverschrei-
bungen mit Wandlungspflicht kann in den Anleihebedingungen vorgesehen 
werden, dass die Gesellschaft berechtigt ist, eine etwaige Differenz zwi-
schen dem Nennbetrag der Schuldverschreibung und einem in den Bedin-
gungen näher zu bestimmenden Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der 
Pflichtwandlung, mindestens jedoch 80 % des Börsenkurses der Aktien 
zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibung – wie unter (7.1.5) 
beschrieben – multipliziert mit dem Umtauschverhältnis ganz oder teil-
weise in bar auszugleichen. 

7.1.3 Optionsschuldverschreibungen 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 
Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die 
den Inhaber nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen zum Bezug 
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von VIB-Aktien berechtigen oder verpflichten beziehungsweise Um-
tauschrechte der Gesellschaft beinhalten. Die Optionsbedingungen kön-
nen vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Übertragung von Teil-
schuldverschreibungen und ggf. eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. 
Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass 
diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- oder Anleihebedingungen, 
ggf. gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden kön-
nen. 

7.1.4 Wandlungs- beziehungsweise Umtausch- oder Bezugsverhältnis, Grund-
kapitalanteil 

Das Wandlungs- beziehungsweise Umtausch- oder Bezugsverhältnis 
ergibt sich aus der Division des Nennbetrages beziehungsweise eines un-
terhalb des Nennbetrages liegenden Ausgabepreises einer Wandelschuld-
verschreibung beziehungsweise bei Ausübung einer Optionsschuldver-
schreibung des nach deren Bedingungen geschuldeten Betrages durch 
den festgesetzten Wandlungs- oder Optionspreis für eine VIB-Aktie. 

Anleihebedingungen können außerdem vorsehen, dass das Wandlungs- 
beziehungsweise Umtausch- oder Bezugsverhältnis variabel ist und auf 
eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden kann; ferner kann eine in bar 
zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen 
werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen 
werden. In keinem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der bei 
Wandlung beziehungsweise Umtausch oder Optionsausübung je Schuld-
verschreibung auszugebenden Aktien den Nennbetrag und Ausgabebetrag 
der Schuldverschreibungen übersteigen. 

7.1.5 Wandlungs-/Optionspreis 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs-/Optionspreis für eine VIB-Aktie 
muss – auch bei einem variablen Umtausch- oder Bezugsverhältnis und 
unter Berücksichtigung von Rundungen und Zuzahlungen – mindestens 
80 % des durchschnittlichen Schlussauktionspreises der VIB-Aktie im Xe-
tra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen 
funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn Börsenhandels-
tagen an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main vor dem Tag der Beschluss-
fassung durch den Vorstand über die Begebung der Schuldverschreibung 
beziehungsweise über die Annahmeerklärung nach öffentlicher Aufforde-
rung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten betragen. Sofern den Aktionä-
ren ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibung zusteht, kann für die 
Ermittlung der 80 %-Schwelle auch der durchschnittliche Schlussauktions-
kurs der VIB-Aktie im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-
Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) wäh-
rend der Börsenhandelstage, an denen die Bezugsrechte an der Wertpa-
pierbörse Frankfurt/Main gehandelt werden, zugrunde gelegt werden (mit 
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Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, um den Wand-
lungs-/Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 AktG fristgerecht bekannt zu ma-
chen). Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Wandlungs-/Options-
pflicht beziehungsweise einem Umtauschrecht der Gesellschaft kann der 
Wandlungs-/Optionspreis mindestens entweder den oben genannten Min-
destpreis (80 %) betragen oder dem durchschnittlichen volumengewich-
teten Kurs der VIB-Aktie an mindestens drei Börsenhandelstagen an der 
Wertpapierbörse Frankfurt/Main im Xetra-Handel (oder in einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) unmittelbar vor der Ermittlung des Wand-
lungs-/Optionspreises nach näherer Maßgabe der Bedingungen der 
Schuldverschreibungen entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs 
unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt. § 9 Abs.1 AktG 
sowie § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

7.1.6 Verwässerungsschutz, Anpassungen 

Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach näherer Maßgabe 
der jeweiligen Anleihebedingungen in bestimmten Fällen Verwässerungs-
schutz zu gewähren beziehungsweise Anpassungen vorzunehmen. Ver-
wässerungsschutz beziehungsweise Anpassungen können insbesondere 
vorgesehen werden, wenn es während der Laufzeit der Schuldverschrei-
bungen zu Kapitalveränderungen bei der Gesellschaft kommt (etwa einer 
Kapitalerhöhung beziehungsweise Kapitalherabsetzung oder einem Akti-
ensplit), aber auch in Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, der Bege-
bung weiterer Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, Umwandlungs-
maßnahmen sowie im Fall anderer Ereignisse mit Auswirkungen auf den 
Wert der Wandlungs-/Optionsrechte beziehungsweise Wandlungs-/Opti-
onspflichten oder Umtauschrechte, die während der Laufzeit der Schuld-
verschreibungen eintreten (wie zum Beispiel einer Kontrollerlangung durch 
einen Dritten). Verwässerungsschutz beziehungsweise Anpassungen kön-
nen insbesondere durch Einräumung von Bezugsrechten, durch Verände-
rung des Wandlungs-/Optionspreises sowie durch die Veränderung oder 
Einräumung von Barkomponenten vorgesehen werden. 

7.1.7 Genehmigtes Kapital, eigene Aktien, Barausgleich 

Die Anleihebedingungen können vorsehen oder gestatten, dass zur Bedie-
nung der Wandlungs-/Optionsrechte, Wandlungs-/Optionspflichten oder 
Umtauschrechte außer einem bedingten Kapital, insbesondere dem im Zu-
sammenhang mit dieser Ermächtigung zu schaffenden Bedingten Kapital 
2025, nach Wahl der Gesellschaft auch Aktien aus einem genehmigten Ka-
pital oder eigene Aktien der Gesellschaft verwendet werden können. Die 
Anleihebedingungen können ferner vorsehen oder gestatten, dass die Ge-
sellschaft den Wandlungs- beziehungsweise Optionsberechtigten oder 
den entsprechend Verpflichteten nicht VIB-Aktien gewährt, sondern den 
Gegenwert in Geld zahlt oder andere an einem Handelsplatz im Sinne von 
§ 2 Abs. 22 Wertpapierhandelsgesetz handelbare Wertpapiere liefert. Im 
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Falle der Zahlung des Gegenwertes in Geld entspricht dieser nach näherer 
Maßgabe der Anleihebedingungen dem Durchschnittspreis der VIB-Aktie 
in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des 
Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der zehn bis zwanzig 
Börsenhandelstage nach Ankündigung des Barausgleichs. 

7.1.8 Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Bestimmungen 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-
teren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibun-
gen, insbesondere Volumen, Zeitpunkt, Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit 
und Stückelung, Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis und den 
Wandlungs- beziehungsweise Optionszeitraum festzusetzen. 

7.1.9 Bezugsrecht, Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 

Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären das ge-
setzliche Bezugsrecht zu. Die Schuldverschreibungen können den Aktio-
nären auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden; sie 
werden dann von einem Kreditinstitut oder einem anderen Emissionsun-
ternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG oder einem Konsortium 
solcher Kreditinstitute und/oder anderen Emissionsunternehmen mit der 
Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen in folgen-
den Fällen auszuschließen: 

• sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung begeben wer-
den und der Ausgabepreis den nach anerkannten, insbesondere fi-
nanzmathematischen Grundsätzen ermittelten theoretischen Markt-
wert der Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreitet. Der 
rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die auf-
grund von gegen Barleistung unter Bezugsrechtsausschluss ent-
sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auf der Grundlage dieser Ermäch-
tigung begebenen Schuldverschreibungen auszugeben oder zu ge-
währen sind, darf 20 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – 
im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung nicht überschreiten. Auf diese Be-
grenzung auf 20 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ferner sind 
Aktien anzurechnen, die aufgrund einer während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend 
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§186 Abs. 3 Satz 4 AktG begebenen Wandel-/Optionsschuldver-
schreibung ausgegeben oder gewährt wurden oder noch auszuge-
ben oder zu gewähren sind; 

• sofern die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen beziehungs-
weise Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Un-
ternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder 
sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Er-
werb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen ge-
gen die Gesellschaft ausgegeben werden; 

• um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses erge-
ben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschrei-
bungen auszunehmen; 

• um den Inhabern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der 
Gesellschaft beziehungsweise entsprechender Wandlungs-/Opti-
onspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
ausgegeben wurden oder werden, zum Ausgleich von Verwässerun-
gen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach 
Ausübung dieser Rechte beziehungsweise Erfüllung dieser Pflichten 
zustünden. 

Jede Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts darf unter der vorliegenden Ermächtigung nur erfolgen, wenn der 
auf die Summe der neuen Aktien, die aufgrund einer solchen Schuldver-
schreibung auszugeben oder zu gewähren sind, entfallende rechnerische 
Anteil am Grundkapital 20 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung nicht überschreitet. Sofern während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter 
oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Aktien aus-
gegeben oder veräußert werden, sind diese Aktien auf die vorgenannte Be-
grenzung anzurechnen. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die aufgrund 
einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage der 
Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts entsprechend dieser Vorschrift begebenen Wandel- beziehungs-
weise Optionsschuldverschreibung ausgegeben oder gewährt wurden 
oder auszugeben oder zu gewähren sind. 

7.2 Aufhebung der Ermächtigung vom 2. Juli 2020 und Aufhebung des Bedingten  
Kapitals 2020 

Mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 7.4 vorgeschlagenen Satzungs-
änderungen in das Handelsregister wird die Ermächtigung des Vorstands zur 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen vom 2. Juli 2020 



 

VIB Vermögen AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 10 

aufgehoben. Zum selben Zeitpunkt wird das von der Hauptversammlung am 
2. Juli 2020 beschlossene, in § 4 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft geregelte 
Bedingte Kapital 2020 in Höhe von EUR 2.757.977,00 aufgehoben. 

7.3 Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2025 

Das Grundkapital wird nach Maßgabe der unter Tagesordnungspunkt 7.4 vorge-
schlagenen Satzungsregelung um bis zu EUR 16.527.293,00 bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2025). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 
auf den Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber beziehungsweise Gläubi-
ger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß vorste-
hender Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 7.1 bis zum 5. August 2030 be-
geben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zudem nach Maßgabe der 
vorstehenden Ermächtigung jeweils zu bestimmenden Options- oder Wand-
lungspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Schuldver-
schreibungen, die mit Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder -pflichten 
ausgestattet sind, gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 6. August 
2025 und nur insoweit durchzuführen, wie von Options- oder Wandlungsrechten 
Gebrauch gemacht wird oder zur Wandlung verpflichtete Inhaber oder Gläubi-
ger von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen oder 
soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und 
soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung 
eingesetzt werden. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zu-
lässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteili-
gung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für 
ein abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. 

7.4 Satzungsänderung in § 4 (Grundkapital und Aktien) 

§ 4 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt ersetzt: 

"(8) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 16.527.293,00, eingeteilt in bis zu 
16.527.293 Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber beziehungs-
weise Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
("Schuldverschreibungen") oder die zur Wandlung Verpflichteten aus gegen 
Bareinlage ausgegebenen Options- oder Wandelanleihen, die aufgrund des Er-
mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 06.08.2025 bis zum 
05.08.2030 von der Gesellschaft ausgegeben werden, von Wandlungs-/Opti-
onsrechten Gebrauch machen, beziehungsweise Wandlungs-/Optionspflichten 
genügen, oder soweit Andienungen von Aktien erfolgen und nicht andere Erfül-
lungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien 
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erfolgt nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlus-
ses jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien 
nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 
Wandlungs-/Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungs-/Options-
pflichten entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 
abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäfts-
jahr, festlegen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von bedingten Kapitalerhöhun-
gen festzusetzen." 

7.5 Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Satzungsanpassung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft ent-
sprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2025 zu ändern. 
Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Aus-
gabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen nach Ablauf der Ermächti-
gungsfrist sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals. 

7.6 Bericht des Vorstands 

Der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe, aus denen er ermächtigt 
sein soll, unter bestimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, ist von der Einberufung der Hauptversammlung an unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

abrufbar. Er wird dort auch während der Hauptversammlung abrufbar sein. 

  

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
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ABSCHNITT B 

Angaben zu dem zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten 
(zu Tagesordnungspunkt 6) 

Herr Jürgen Josef Overath 
Gesellschaftergeschäftsführer der OIC-Hub GmbH  
Nationalität: deutsch  

Herr Overath wurde 1963 geboren und wohnt in Hennef. 

Herr Overath schloss zunächst eine technische Ausbildung zum Mechaniker und an-
schließend zum Bürokaufmann ab. Daraufhin absolvierte Herr Overath ein berufsbe-
gleitendes Studium zum Betriebswirt bei der IHK in Köln.  

Herr Overath begann seine berufliche Tätigkeit 1990 bei der Gemini-Area Gruppe und 
war dort bis 1992 als Partner tätig. Im Jahr 1992 gründete Herr Overath sein eigenes 
Unternehmen, Overath & Partner GmbH, in welchem er bis 1999 in der Konzeption, der 
Vermietung und der Entwicklung von bundesweiten Fachmarkt- und Shoppingzentren 
sowie im Bau von Einzel- und Doppelhäusern aktiv war. 1999 wurde Herr Overath Ge-
schäftsführer für den gewerblichen Immobilienbereich der Corpus Sireo Immobilien-
gruppe in Köln und fungierte dort bis 2005 in den Bereichen Asset-Management, Ak-
quisition und Desinvestment. 2005 wechselte er zur DIC Asset AG (heute Branicks 
Group AG) in Frankfurt a. M. und agierte dort bis 2007 als Vorstand (COO) der Ge-
sellschaft. Im Jahr 2007 begann Herr Overath mit dem Aufbau der "Deutschland Platt-
form" DO deutsche Office AG für Gewerbeimmobilien in Köln und war dort bis 2014 
aktiv. Von 2015 bis 2017 widmete er sich seiner freiberuflichen Tätigkeit in der Betreu-
ung von Family Offices. Im Jahr 2017 Herr Overath leitete Herr Overath das Deutsch-
land-Geschäft der SSN Development Gruppe mit Sitz in Düsseldorf und Zug 
(Schweiz). Von 2018 bis 2020 übernahm er die Rolle des operativen Vorstands (COO) 
innerhalb der TLG Immobilien AG in Berlin. Bis heute ist Herr Overath als Geschäfts-
führer und Gesellschafter in der Beratung und Betreuung von Family Offices in 
Deutschland bei der OIC-Hub GmbH in Hennef (seit März 2023) sowie als Aufsichts-
ratsmitglied der Branicks Group AG (seit August 2024) tätig. 

Im Übrigen gehört Herr Overath derzeit keinem weiteren Aufsichtsrat oder vergleich-
baren inländischen oder ausländischen Kontrollgremium an. 

Der Lebenslauf von Herrn Overath steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter  

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

zur Verfügung. 

Der Aufsichtsrat hat sich bei dem vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass er 
den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwand erbringen kann. 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
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ABSCHNITT C 

Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der Einberufung dieser Hauptversamm-
lung in 33.054.587 auf den Namen lautenden Stückaktien eingeteilt, die jeweils eine 
Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen 
Aktien. 

2. Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz und InvestorPortal 

Die ordentliche Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung gemäß 
§ 118a Abs. 1 Satz 1 AktG durchgeführt.  

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorstand ermächtigt 
vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung 
abgehalten wird. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand für die ordentliche Haupt-
versammlung 2025 Gebrauch gemacht. Eine physische Präsenz der Aktionäre und ih-
rer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung ist deshalb ausgeschlossen. Ort der 
Hauptversammlung im Sinne des AktG sind die Geschäftsräume der Gesellschaft, 
Tilly-Park 1, 86633 Neuburg a. d. Donau. 

Der Vorstand hat die Entscheidung über das Format der Hauptversammlung unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre und dabei insbe-
sondere der Wahrung der Aktionärsrechte, von Kostenerwägungen, der Tagesordnung 
der ordentlichen Hauptversammlung 2025 sowie der Erfahrung der virtuellen Haupt-
versammlung 2024 getroffen. 

Die Aktionärsrechte werden auch im virtuellen Format vollumfänglich gewährt. Ord-
nungsgemäß angemeldeten Aktionären oder deren Bevollmächtigten stehen live 
Rede-, Frage- und Antragsrechte gleichermaßen zu wie in der physischen Hauptver-
sammlung, ohne dass ihnen ein Reiseaufwand entsteht. Der solchermaßen effiziente-
ren und vereinfachten Ausübung der Aktionärsrechte entspricht der gegenüber der 
physischen Durchführung deutlich geringere Ressourcen-, Personal- und Kostenauf-
wand der Gesellschaft im virtuellen Format. Mit der virtuellen Durchführung der 
Hauptversammlung 2025 soll den aufgeführten positiven Aspekten Rechnung getra-
gen werden. 

Im Hinblick auf das virtuelle Format der Hauptversammlung bitten wir um besondere 
Beachtung der nachfolgenden Hinweise, insbesondere zur Anmeldung zur Hauptver-
sammlung, zur Möglichkeit der Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton, zur 
Ausübung des Stimmrechts, des Rechts zur Einreichung von Stellungnahmen, des An-
tragsrechts, des Rederechts, des Fragerechts und des Widerspruchrechts. 
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Im Aktienregister eingetragene Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die 
Hauptversammlung am Mittwoch, den 6. August 2025, ab 10:00 Uhr über das pass-
wortgeschützte InvestorPortal der Gesellschaft unter folgender Internetadresse  

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

in Bild und Ton verfolgen. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevoll-
mächtigten können ihr Stimmrecht ausschließlich durch elektronische Briefwahl oder 
Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, wie 
nachstehend näher bestimmt, ausüben. 

3. Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

3.1 Zugang zum passwortgeschützten InvestorPortal und elektronische Zuschal-
tung zur Hauptversammlung 

Die Gesellschaft hat ein InvestorPortal eingerichtet. Im Aktienregister eingetra-
gene Aktionäre erhalten mit den persönlichen Einladungsunterlagen die Zu-
gangsdaten zum InvestorPortal. Das InvestorPortal ist unter der Internet-
adresse der Gesellschaft 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

erreichbar. Über das InvestorPortal kann die Hauptversammlung elektronisch in 
voller Länge live in Bild und Ton verfolgt werden. Aktionäre, die im Aktienregister 
eingetragen sind und sich nach den nachfolgend genannten Bestimmungen ord-
nungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben, und ihre Bevollmäch-
tigten können sich darüber hinaus über das passwortgeschützte InvestorPortal 
unter der Internetadresse der Gesellschaft 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

elektronisch zur Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise an der 
Hauptversammlung teilnehmen und Aktionärsrechte ausüben. Weder die Live-
Übertragung der Hauptversammlung noch die elektronische Zuschaltung zur 
Hauptversammlung ermöglichen allerdings eine Teilnahme an der Hauptver-
sammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG oder eine Stimmrechtsaus-
übung über elektronische Teilnahme im Sinne des § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG. 

Aktionäre, die erst nach dem Beginn des 16. Juli 2025 (Mittwoch), 00:00 Uhr, im 
Aktienregister eingetragen werden, erhalten nach den gesetzlichen Vorgaben 
ohne Anforderung keine Einladungsunterlagen und somit auch keine Zugangs-
daten für das InvestorPortal. Sie können aber über die nachfolgend im 
ABSCHNITT C Ziffer 3.2 "Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts" genannte 
Anmeldeadresse die Einladungsunterlagen mit den erforderlichen Zugangsdaten 
anfordern. 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
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Auch bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), diesen gemäß § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen (Stimmrechtsberater, 
Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) sowie sonstige Be-
vollmächtigte können die gesamte Hauptversammlung über das passwortge-
schützte InvestorPortal verfolgen und sich elektronisch zur Hauptversammlung 
zuschalten. Bitte beachten Sie, dass bevollmächtigte Dritte eigene Zugangsda-
ten zum InvestorPortal benötigen. Aktionäre können die Zugangsdaten für den 
bevollmächtigten Dritten über das InvestorPortal generieren. 

3.2 Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung (d.h. zur elektronischen Zu-
schaltung an der Hauptversammlung) und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nach § 9 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversamm-
lung angemeldet haben. 

Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein und der Gesellschaft spätestens am Mittwoch, den 30. Juli 2025, 24:00 Uhr 
(Eingang), auf elektronischem Weg unter Nutzung des von der Gesellschaft auf 
ihrer Internetseite unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

angebotenen passwortgeschützten InvestorPortals übermittelt werden oder 
per Post oder E-Mail unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen: 

VIB Vermögen AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Die Anmeldung unter Wahrung der vorgenannten Anmeldefrist, die Stimmab-
gabe (auch durch Bevollmächtigte), die Erteilung von Vollmacht und Weisungen 
an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter und die Bevollmächti-
gung Dritter können gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre gemäß SRD II 
in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 
Format, auch unter Verwendung der SWIFT-Adresse CMDHDEMMXXX (Instruk-
tion gemäß ISO 20022; eine Autorisierung über SWIFT Relationship Management 
Application (RMA) ist erforderlich), an die Gesellschaft übermittelt werden. 

Die Zugangsdaten zur Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals erhal-
ten die Aktionäre wie vorstehend im ABSCHNITT C Ziffer 3.1 "Zugang zum pass-
wortgeschützten InvestorPortal und elektronische Zuschaltung zur Hauptver-
sammlung" beschrieben. 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Über das InvestorPortal können unter Beachtung der nachstehenden Ausfüh-
rungen unter ABSCHNITT C Ziffer 3.4 "Verfahren für die Stimmabgabe durch 
elektronische Briefwahl" durch elektronische Briefwahl die Stimmrechte ausge-
übt sowie Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft erteilt werden. 

3.3 Freie Verfügbarkeit der Aktien und Umschreibungen im Aktienregister 

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG Rechte 
und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen. 
Für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung sowie für die Anzahl der 
einem ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigten 
für die Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist der Stand des Aktien-
registers am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie, dass 
aus arbeitstechnischen Gründen im Zeitraum vom Ablauf des 30. Juli 2025 (Mitt-
woch), 24:00 Uhr, (sogenanntes Technical Record Date) bis zum Ablauf des Ta-
ges der Hauptversammlung am 6. August 2025 keine Umschreibungen im Aktien-
register vorgenommen werden (sogenannter Umschreibestopp). Der Stand des 
Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung entspricht deshalb dem Stand 
am 30. Juli 2025 (Mittwoch), 24:00 Uhr. 

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt 
oder blockiert. Aktionäre können auch nach erfolgter Anmeldung und trotz des 
Umschreibestopps über ihre Aktien weiterhin frei verfügen. Jedoch können Er-
werber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 30. Juli 2025 (Mitt-
woch), 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingehen, ihr Recht zur Verfolgung der 
gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton und Stimmrechte aus diesen Ak-
tien nur dann ausüben, wenn sie sich insoweit von dem noch im Aktienregister 
eingetragenen Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen 
lassen. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Ak-
tienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so 
zeitnah wie möglich zu stellen. 

3.4 Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihre 
Stimmen ausschließlich im Wege elektronischer Briefwahl abzugeben, auch 
ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen. Auch in diesem Fall sind die Ein-
tragung im Aktienregister und eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs nach 
den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Briefwahlstimmen, die keiner ord-
nungsgemäßen Anmeldung zugeordnet werden können, sind gegenstandslos. 

Die Stimmabgabe erfolgt ausschließlich im Wege elektronischer Kommunika-
tion. Für die Übermittlung elektronischer Briefwahlstimmen bzw. für deren Wi-
derruf oder Änderung bietet die Gesellschaft das passwortgeschützte Investor-
Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
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https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

an, über das das Stimmrecht per elektronischer Briefwahl auch noch am Tag der 
Hauptversammlung (6. August 2025) bis zum Zeitpunkt der Schließung der Ab-
stimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- 
und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) ausgeübt werden 
kann. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), diesen gemäß § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen (Stimmrechtsberater, 
Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) oder sonstige Bevoll-
mächtigte können sich der elektronischen Briefwahl bedienen. 

3.5 Verfahren für die Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter 

Aktionäre haben außerdem die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in dem nachfolgend 
beschriebenen Rahmen durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter in der Hauptversammlung ausüben zu lassen. Die Aktionäre, die den 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen 
möchten, müssen nach den vorstehenden Bestimmungen im Aktienregister ein-
getragen sein und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden. Die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Stimmrechts-
ausübung zur Verfügung und üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächti-
gung ausschließlich weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs 
sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimm-
rechtsausübung befugt. Aufträge zu Redebeiträgen und Auskunftsverlangen, 
zum Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen, zu Verlangen von Aufnahme 
von Fragen in die Niederschrift sowie zum Einlegen von Widersprüchen gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung nehmen die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. Ein Formular zur Vollmachts- und Wei-
sungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
wird mit den Anmeldeunterlagen zur Hauptversammlung übersandt. Ein solches 
Formular steht ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

zum Download zur Verfügung. Vollmachten und Weisungen an die von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft in Text-
form übermittelt werden. 

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter ist unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung 
über das passwortgeschützte InvestorPortal auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
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auch noch am Tag der Hauptversammlung (6. August 2025) bis zu dem vom 
Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wo-
bei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertra-
gung angekündigt und festgelegt werden wird) möglich. 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter, die nicht über das InvestorPortal erteilt werden, müssen der 
Gesellschaft unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung spätestens bis zum 
Dienstag, den 5. August 2025, 18:00 Uhr (Zugang), per Post oder E-Mail wie folgt 
übermittelt werden: 

VIB Vermögen AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

3.6 Verfahren für die Stimmabgabe durch andere Bevollmächtigte 

Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind 
und nicht selbst ihr Stimmrecht durch elektronische Briefwahl oder die Erteilung 
von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter in der Hauptversammlung ausüben möchten, können ihr Stimm-
recht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. einen 
Intermediär (wie etwa ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch 
in diesen Fällen sind die Eintragung im Aktienregister und eine rechtzeitige An-
meldung zur Hauptversammlung nach den vorstehenden Bestimmungen unter 
ABSCHNITT C Ziffer 3.2 "Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts" erforder-
lich. Der Bevollmächtigte kann (anders als die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. 
Der Bevollmächtigte kann seinerseits im Rahmen des gesetzlich Zulässigen das 
Stimmrecht nur über elektronische Briefwahl oder die (Unter-)Bevollmächtigung 
und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter aus-
üben. Insoweit gelten die obigen Hinweise entsprechend. 

Intermediäre (wie etwa Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechts-
berater oder Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Aus-
übung des Stimmrechts erbieten, können das Stimmrecht für Aktien, die ihnen 
nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister im Rahmen der durch 
die Satzung gezogenen Grenzen eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächti-
gung ausüben. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti-
gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG und 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft der Textform (§ 126b Bürgerli-
chen Gesetzbuches). Für die Bevollmächtigung einer Aktionärsvereinigung, ei-
nes Kreditinstituts oder sonstiger von § 135 AktG erfasster Intermediäre oder 
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einer anderen diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution 
sowie den Widerruf oder den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung gilt das 
Textformerfordernis nicht und es gelten Besonderheiten. Die Aktionäre werden 
gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden 
Person oder Institution wegen einer von ihr möglicherweise geforderten Form 
der Vollmacht sowie über das Verfahren der Vollmachterteilung abzustimmen. 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, wird 
den Aktionären mit den Anmeldeunterlagen übersandt. Ein solches Formular 
steht ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

zum Download zur Verfügung. Eine Bevollmächtigung ist außerdem direkt über 
das passwortgeschützte InvestorPortal auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

möglich. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevoll-
mächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer ge-
genüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann der Gesellschaft per 
Post oder auf elektronischem Weg per E-Mail an nachstehende Adresse über-
mittelt werden: 

VIB Vermögen AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Vorstehende Übermittlungswege sowie das passwortgeschützte InvestorPortal 
stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Er-
teilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf einer bereits er-
teilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen oder über 
das InvestorPortal (siehe dazu nachstehend die weiteren Hinweise) unmittelbar 
gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Wir bitten zu beachten, Vollmach-
ten, Nachweise der Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten, soweit 
diese postalisch übermittelt werden, bis Dienstag, den 5. August 2025, 18:00 Uhr 
(Eingang), der Gesellschaft zu übermitteln. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen. 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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3.7 Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung und Erteilung von Weisungen 

Sollten Stimmrechte ausgeübt bzw. Vollmacht und ggf. Weisungen fristgemäß 
auf mehreren Wegen erteilt werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt 
des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 

1. elektronisch über das InvestorPortal,  
2. per E-Mail, 
3. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2  

Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung  
((EU) 2018/1212) und 

4. per Brief. 

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimm-
rechtsausübung eingehen, gilt: elektronische Briefwahlstimmen haben Vorrang 
gegenüber der Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an die Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft und letztere haben Vorrang gegenüber der Erteilung 
von Vollmacht und Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie einer diesen gemäß § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellten Person. 

Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. 
Gehen auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere elektronische 
Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und Weisungen zu, ist die zeitlich zuletzt 
zugegangene Erklärung verbindlich. Eine spätere Stimmabgabe als solche gilt 
nicht als Widerruf einer früheren Stimmabgabe. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstim-
mung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgege-
bene elektronische Briefwahlstimme bzw. Weisung entsprechend für jeden 
Punkt der Einzelabstimmung. 

3.8 Weitere Informationen zur Abstimmung 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht 
durch elektronische Briefwahl oder durch Bevollmächtigung eines der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wie vorstehend näher bestimmt 
auszuüben. Eine Stimmrechtsausübung in Form der elektronischen Teilnahme ist 
nicht möglich. 

Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist 
somit auch keine Abstimmung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Die vor-
gesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 haben ver-
bindlichen Charakter. Die Stimmabgaben per elektronischen Briefwahlstimmen 
bzw. Vollmachten und ggf. Weisungen zu Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfas-
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sung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024) behal-
ten ihre Gültigkeit auch im Falle der Anpassung des Gewinnverwendungsvor-
schlags infolge einer Änderung der Zahl dividendenberechtigter Aktien. 

Die Aktionäre können bei sämtlichen Abstimmungen jeweils mit "Ja" (Befürwor-
tung) oder "Nein" (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme enthalten 
(Stimmenthaltung). 

4. Weitere Rechte durch Aktionäre 

4.1 Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt zu stellen. 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären können vor der Hauptver-
sammlung ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft gesendet wer-
den: 

VIB Vermögen AG 
z. Hd. des Vorstands 
Tilly-Park 1 
86633 Neuburg a. d. Donau 
oder per E-Mail: hauptversammlung@vib-ag.de 

Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung und ihre Begründung sowie Wahl-
vorschläge brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht 
werden, wenn diese Gegenanträge einschließlich der Begründung und Wahlvor-
schläge ohne Begründung mindestens vierzehn Tage vor dem Tag der Haupt-
versammlung, also bis zum Dienstag, dem 22. Juli 2025, 24:00 Uhr, unter der 
vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adressierte 
Anträge werden nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende Gegenanträge 
beziehungsweise Wahlvorschläge werden, soweit sie rechtlich zulässig sind, un-
verzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden dort ebenfalls 
veröffentlicht. 

Gemäß § 126 Abs. 4 AktG gelten zugänglich zu machende Anträge im Sinne von 
§ 126 AktG und Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG als im Zeitpunkt der 
Zugänglichmachung gestellt. Zu ihnen kann das Stimmrecht nach erfolgter 
rechtzeitiger Anmeldung auf den oben beschriebenen Wegen ausgeübt werden. 
Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht im Aktienregister als Akti-
onär der Gesellschaft eingetragen ist und nicht ordnungsgemäß zur Hauptver-
sammlung angemeldet ist (vgl. dazu oben unter ABSCHNITT C Ziffer 3.2 "Teil-

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
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nahme und Ausübung des Stimmrechts"), muss der Antrag in der Hauptver-
sammlung nicht behandelt werden. Das Recht des Versammlungsleiters, zuerst 
über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unbe-
rührt.  

Daneben können Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
AktG i.V.m. § 130a Abs. 5 Satz 3 AktG auch während der virtuellen Hauptver-
sammlung als Bestandteil des Redebeitrags im Wege der Videokommunikation 
gestellt werden (vgl. hierzu die Ausführungen unter ABSCHNITT C Ziffer 4.4 "Re-
derecht"). 

4.2 Einreichung von Stellungnahmen 

Ordnungsgemäß zu der Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre 
Bevollmächtigten haben das Recht, bis spätestens fünf Tage vor der Hauptver-
sammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung 
nicht mitzurechnen sind, also bis Donnerstag, den 31. Juli 2025, 24:00 Uhr (Ein-
gang), Stellungnahmen im Wege elektronischer Kommunikation zu den Gegen-
ständen der Tagesordnung einzureichen. Die Einreichung hat in Textform aus-
schließlich per E-Mail an 

hauptversammlung@vib-ag.de 

zu erfolgen. Stellungnahmen dürfen maximal 10.000 Zeichen (inklusive Leerzei-
chen) umfassen. Die Gesellschaft wird die Stellungnahmen bis zum Freitag, den 
1. August 2025, 24:00 Uhr, unter Nennung des Namens des einreichenden Aktio-
närs über das passwortgeschützte InvestorPortal für ordnungsgemäß angemel-
dete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

zugänglich machen. Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn 
sie mehr als 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen, einen beleidigen-
den, strafrechtlich relevanten, offensichtlich falschen oder irreführenden Inhalt 
haben oder der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der virtuellen Hauptver-
sammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird (§ 130a Abs. 3 
Satz 4 i.V.m. § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 6 AktG). 

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine Möglich-
keit zur Vorab-Einreichung von Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in Stel-
lungnahmen enthaltene Fragen werden daher in der virtuellen Hauptversamm-
lung nicht beantwortet, es sei denn, sie werden im Wege der Videokommunika-
tion in der Hauptversammlung gestellt. Auch in Stellungnahmen enthaltene 
Anträge, Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptver-

mailto:hauptversammlung@vib-ag.de
https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
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sammlung werden nicht berücksichtigt. Diese sind ausschließlich auf den in die-
ser Einberufung gesondert angegebenen Wegen einzureichen beziehungsweise 
zu stellen oder zu erklären. 

4.3 Fragerecht 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversamm-
lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, 
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Ta-
gesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die 
Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und ge-
schäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu den mit ihr verbundenen Unter-
nehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch die Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter nach § 131 Abs. 1f AktG festle-
gen wird, dass das vorgenannte Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der 
Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation, also im 
Rahmen der Ausübung des Rederechts (siehe dazu unter dem ABSCHNITT C 
Ziffer 4.4 "Rederecht"), wahrgenommen werden kann. 

4.4 Rederecht 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversamm-
lung zugeschaltet sind, haben in der Hauptversammlung ein Rederecht, das im 
Wege der Videokommunikation ausgeübt wird. Ab 9:30 Uhr, mithin bereits eine 
halbe Stunde vor Beginn der Hauptversammlung können Aktionäre bzw. ihre Be-
vollmächtigten im passwortgeschützten InvestorPortal Redebeiträge anmelden. 

Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie alle Arten 
von Auskunftsverlangen nach § 131 AktG können Bestandteil des Redebeitrags 
sein. 

Gemäß § 9 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter 
das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken. Er 
ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ih-
res Ablaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptver-
sammlungsverlauf, für die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
oder für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zu setzen. 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation 
zwischen Aktionär und Gesellschaft in der Hauptversammlung und vor dem Re-
debeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähig-
keit nicht sichergestellt ist. Technische Mindestvoraussetzung für eine Live-
Videozuschaltung sind ein internetfähiges Endgerät mit Kamera und Mikrofon 
sowie eine stabile Internetverbindung. 
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4.5 Möglichkeit des Widerspruchs zur Niederschrift gegen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung  

Die ordnungsgemäß angemeldeten und elektronisch zu der Hauptversammlung 
zugeschalteten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, im Wege 
elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung zu erklären. Ein solcher Widerspruch kann von Beginn bis Ende der 
Hauptversammlung über das passwortgeschützte InvestorPortal auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

erklärt werden. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Wider-
sprüchen über das passwortgeschützte InvestorPortal ermächtigt und erhält 
die Widersprüche über das passwortgeschützte InvestorPortal. Für den Online-
Zugang wird auf die Hinweise oben im ABSCHNITT C Ziffer 3.1 "Zugang zum 
passwortgeschützten InvestorPortal und elektronische Zuschaltung zur Haupt-
versammlung" verwiesen. 

5. Auslage von Unterlagen 

Von der Einberufung der Hauptversammlung an können der festgestellte Jahresab-
schluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024, der vom Aufsichtsrat gebilligte Kon-
zernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2024 sowie der Bericht 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 (jeweils zu Tagesordnungspunkt 1), der 
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 sowie weitere Unterlagen auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter  

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

eingesehen und heruntergeladen werden. 

6. UTC Zeiten 

Sämtliche Zeitangaben sind in der für Deutschland im relevanten Zeitraum maßgebli-
chen mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Dies entspricht mit Blick 
auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden. 

7. Hinweise zum Datenschutz  

Bei der Anmeldung zur Hauptversammlung, der Ausübung der Aktionärsrechte in Be-
zug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, und der Er-
teilung von Stimmrechtsvollmachten, erhebt die Gesellschaft personenbezogene 
Daten über die sich anmeldenden Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten. Die Da-
tenerhebung erfolgt zu dem Zweck, den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte in Be-
zug auf die virtuelle Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Gesellschaft verarbeitet 
die personenbezogenen Daten als Verantwortliche gemäß den Bestimmungen der EU-

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung
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Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes. Der 
Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für die Gesell-
schaft einen hohen Stellenwert. Alle notwendigen Informationen und Erläuterungen 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Aktionäre im Zusammenhang mit der 
virtuellen Hauptversammlung am 6. August 2025 (die "HV-Datenschutzrichtlinie") sind 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://vib-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung 

zur Verfügung gestellt. Gerne senden wir Ihnen diese auch postalisch zu. Bei sonsti-
gen Fragen können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten wenden, des-
sen Kontaktdaten ebenfalls in der HV-Datenschutzrichtlinie angegeben sind. Aktio-
näre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Daten-
schutzinformationen zu informieren.  

Neuburg a. d. Donau, im Juni 2025 

VIB Vermögen AG 
Der Vorstand 
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